
sport und recht

Datenschutz und Social Media

Viele Berliner Sportvereine und -verbände
präsentieren sich und ihr Engagement für
den Berliner Sport im lnternet. Über bunte

Webseiten und diverse Auftritte in den so-

zialen Netzwerken lassen sich erfolgreich

neue Mitglieder akquirieren, über sportli-

che Erfolge berichten oder Eindrücke des

letzten Sportfestes teilen. Oft ist uns gar

nicht bewusst, wo und in welchem Um-

fang dabei personenbezogene Daten ver-

arbeitet, gespeichert und genutzt werden.

Dieser Artikel richtet sich an hauptamtliche

und ehrenamtliche Führungskräfte von

Sportvereinen, sowie an Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter. die regelmäßig personen-

bezogene Daten, z. B. auch für ihren lnter-

netauftritt nutzen und veröffentlichen.

I. Die DSGVO

Am 25. Mai 2018 tritt die EU-Datenschutz-

grundverordnung (DSCVO) in Kraft.

Damit wird das Thema Datenschutz auch für

Vereine und Verbände aktueller denn ie.

Wo und wie die neuen Vorgaben der Verord-

nung in der Vereinspraxis anzuwenden sind,

soll lhnen dieser Artikel näher bringen. Dabei

soll vor allem auf die Herausforderungen ein-

gegangen werden, die mit der Verwendung

und Veröffentlichung von personenbezoge-

nen Daten im lnternet einhergehen.

I . Einwilligungserklärung

Crundsätzlich gilt jetzt und in Zukunft: Die

Veröffentl ichung von personenbezogenen

Daten ist verboten, wenn sie nicht aus-

drücklich erlaubt ist oder eine Einwilligung

des Betroffenen vorliegt. Das heißt: Möch-

ten Sie die personenbezogenen Daten (auch

Fotos!) lhrer Vereinsmitglieder zukünftig für

den Online-Auftritt des Vereins venruenden,

sollten Sie vor der Veröffentlichung eine

schriftliche Einwilligungserklärung des Betrot

fenen einholen. Die Einwilligung muss freiwil-

lig, ausdrücklich, informiert und für den kon-

kreten Fall erteilt werden. Der lnhalt muss da-

bei so ausführlich wie möglich sein. Das be-

deutet dass Mitgliederdaten nur veröffentlicht

werden dürfen, wenn das betroffene Mitglied

genau weiß, wer die Daten für welchen kon-

kreten Zweck verwendet.

Die Erklärung soll folgende Fragen beant-

worten können:
. Wer soll die Daten nutzen dürfen?
. Welche Daten soll er nutzen dürfen?
. Zu welchem Zweck erfolgt die Nutzung?
. Darf der Verwender die Daten weiterge-

ben? Und wenn ja, an wen genau?

. Wie lange darf die Nutzung andauern?

Wichtig: Die Einwilligungserklärung muss ei-

nen Hinweis enthalten, dass die Einwilligung

veruueigert oder mit Wirkung fur die Zukunft

widerrufen werden kann.

Die DSCVO geht davon aus, dass auch Ju-

gendliche ihre Einwilligung zur Datenverar-

beitung geben können, sofern sie die erfor-

derliche Einsichtsfähigkeit besitzen. Bei der

Datenerhebung von Kindern und lugendli-
chen sollten jedoch die gesetzlichen Vertreter

ihre Zustimmung erklären.

PRAXIS-TIPP:

Holen Sie vorsorglich die Zustimmung

beider Elternteile für die Verwendung

der personenbezogenen Daten des

Kindes/ Jugendlichen ein.

2. Wichtige Neuerungen

Mit dem ln Kraft treten der DSCVO werden

einige wichtige und relevante Neuerungen zu

beachten sein. Zum einen ist jetzt das soge-

nannte Recht auf Vergessen werden gesetz-

lich normiert. Daten, deren Zweck erfüllt ist

und bei denen keine gesetzliche Aufbewah-

rungspflicht besteht, sind zu löschen.

Damit im Zusammenhang steht das Recht

auf Datenportabilität. Ab Mai 20.lB sind auch

Vereine dazu verpflichtet, die von ihren Mit-

gliedern bereitgestellte Daten an diese in

strukturierter und maschinenlesbarer Form

zurückzugeben, etwa bei einem Vereins-

wechsel. Die Pflicht zum Abschluss von Auf-

tragsverarbeitungsverträgen besteht weiterhin

fort (Art. 28 DSCVO). ln Zukunft können die-

se Verträge aber nicht nur schriftlich, sondern

auch elektronisch abgeschlossen werden.

Was die umfangreichen Dokumentations-
pflichten betrift, müssen sich die Vereine

künftig auf höhere Anforderungen einstellen.

Laut DSCVO muss auch ein Verein ein Ver-

zeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten von

personenbezogenen Daten führen (Art. 30

DSCVO). ln diesem so Senannten Verarbei-

tungsverzeichnis müssen sämtliche Prozesse,

die im Zusammenhang mit der Verarbeitung

von personenbezogenen Daten bestehen,

aufgeführt und genau beschrieben werden.

Dies ist.ledoch kein,,Jedermannsverzeichnis"

mehr, sondern muss nur noch auf Verlangen

der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden.

ACHTUNG:

Vereine, die regelmäßig mit Cesund-

heitsdaten ihrer Mitglieder arbeiten

(insbesondere im Bereich des Rehabi-

litationssports), sind weiterhin zur Füh-

rung eines Verzeichnisses verpf lichtet.

Bei einem Verstoß gegen diese neuen daten-

schutzrechtlichen Bestimmungen werden

nun nicht mehr wie vorher Bußgelder zwi-

schen 50.000€ und 300.000€ fällig. Son-

dern die Strafzahlungen erhöhen sich um

mindestens 2olo des weltweiten Jahresumsat-

zes und können bei großen Unternehmen bis

zu l0 Mio. € betragen.

3. Datenschutzbeauft ragter

Wenn mindestens l0 Personen regelmäßig

personenbezogene Daten im Verein verarbei-

ten, müssen Sie nun zwingend einen Daten-

schutzbeauftragten ernennen. Dieser muss

dem Berliner Beauftragten für Datenschutz

und lnformationsfreiheit als die dafür zustän-

dige Aufsichtsbehorde gemeldet und dessen

Kontaktdaten zur Erreichbarkeit über den Ver-

ein auf der vereinseigenen Homepage veröf-

fentlicht werden. Für die Benennung bei der

Aufsichtsbehörde wurde in Aussicht gestellt,

ab Mai 20'l8 eine möglichst unbürokratische

Meldung einzurichten.

Denken Sie daran, dass nach der DSCVO auf

jeden Fall auch ein Datenschutzbeauftragter

bestellt werden muss, wenn die Kerntätigkeit

des Vereins in der Verarbeitung von besonde-

ren Kategorien personenbezogener Daten

besteht. Relevant für Vereine ist dabei insbe-

sondere der Umgang mit Cesundheitsdaten

(häufig im Rahmen von Reha-Sport-Maßnah-

men).

Nach der DSGVO muss eine Person zum Da-

tenschutzbeauftragten bestellt werden, die

die berufliche Qualifikation und insbesondere
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